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Antrag 
der Abgeordneten Jan Korte, Friedrich Straetmanns, Dr. André Hahn, Gökay 
Akbulut, Matthias W. Birkwald, Susanne Ferschl, Ulla Jelpke, Cornelia Möhring, 
Amira Mohamed Ali, Niema Movassat, Petra Pau, Martina Renner, Kersten 
Steinke, Dr. Kirsten Tackmann und der Fraktion DIE LINKE. 

Parteispenden von Unternehmen verbieten und private Parteispenden  
begrenzen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  

einen Gesetzentwurf vorzulegen, um im Parteiengesetz ein Annahmeverbot für Spen-
den von juristischen Personen wie Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Vereinen 
an politische Parteien sowie die Begrenzung der Parteispenden von natürlichen Perso-
nen auf höchstens 25.000 Euro pro im Jahr zu regeln.  

Berlin, den 2. April 2019  

Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion 
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Begründung 

Politik muss unabhängig sein. 
Dass finanzielle Abhängigkeit zur politischen Abhängigkeit der Parteien führen kann, liegt schon der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zur staatlichen Teilfinanzierung zugrunde. Parteien müssen sich teilweise 
selbst finanzieren, um vom Staat unabhängig zu bleiben (vgl. BVerfG, Urteil vom 9. April 1992 – 2 BvE 2/89). 
Die Gefahr der Abhängigkeit und übermäßigen Einflussnahme besteht auch für private Finanzierungsquellen.  
Das Parteienrecht löst diesen Grundsatzkonflikt der Parteienfinanzierung nicht nur durch Transparenzvorschrif-
ten, sondern auch durch Verbote. So ist nicht nur die überwiegende Finanzierung durch den Staat verboten, son-
dern es gibt auch Ausschlussgründe für bestimmte Spenden (§ 25 Absatz 2 des Parteiengesetzes). Erlaubt ist aber 
grundsätzlich die Annahme der Spenden von Unternehmen und anderen juristischen Personen (vgl. § 24 Absatz 4 
Nr. 4 des Parteiengesetzes) sowie die Annahme unbegrenzt hoher Spenden einzelner Menschen („natürlichen 
Personen“).  
Das ist nicht nachvollziehbar. Denn solche Spenden sind sehr problematisch und gefährlich für die Demokratie.  
Wenn Unternehmen und Wirtschaftsverbände an Parteien spenden, stellt sich für viele Menschen die Frage, ob 
so Einfluss auf die Politik genommen wird oder werden soll. Diese Spenden erwecken in der Bevölkerung den 
Anschein der Käuflichkeit von Politik. Das ist auch dann so, wenn die Partei ohnehin in dem Sinne der Spenderin 
oder des Spenders agieren würde. Denn andererseits ist die Überlegung nicht abwegig, dass Unternehmensvor-
stände und Geschäftsführungen, die schließlich eine Vermögensbetreuungspflicht haben, doch kein Geld zu ver-
schenken haben. Sie spenden mindestens im Sinne einer sog. allgemeinen politischen Landschaftspflege oder 
auch gezielt zur Förderung einer bestimmten politischen Partei und erhoffen sich daraus Vorteile.  
Die aktuelle Berichterstattung, wonach Parteien gezielt Wirtschaftsunternehmen anschreiben und teilweise mit 
Verweis auf bestimmte politische Entscheidungen Spenden einwerben, verdeutlicht das Problem (vgl. www.ab-
geordnetenwatch.de/blog/2019-03-01/spendenbriefe-die-wirtschaft-parteien-bitten-unternehmen-um-finanzi-
elle).  
Das bestehende Verbot der Annahme von „Spenden, die der Partei erkennbar in Erwartung oder als Gegenleis-
tung eines bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewährt werden“ (§ 25 Absatz 2 Nr. 7 des Par-
teiengesetzes), löst die Problematik nicht. Abgesehen von der schwierigen Beweisführung im Einzelfall ist die 
Abgrenzung bei Spenden juristischer Personen schon allgemein schwierig. Auch die weiteren Annahmeverbote 
des § 25 Absatz 2 des Parteiengesetzes greifen zu kurz. 
Parteienfinanzierung muss jeden Anschein käuflicher Politik vermeiden. Sie muss demokratisch sein. 
Es ist aber undemokratisch, wenn einige Personen über ihre Unternehmensspenden doppelt Einfluss auf Parteien 
nehmen können. Den negativen Aspekt der doppelten Einflussnahme „für die natürlichen Personen, die hinter 
den Körperschaften stehen“, hat auch das Bundesverfassungsgericht dargestellt (BVerfG, a. a. O., Rn. 157).  
Es ist undemokratisch, dass Großspenden von Unternehmen und Einzelpersonen in gewissem Umfang das Wer-
ben der Parteien um Unterstützung für ihre Politik in der breiten Bevölkerung beeinträchtigen können. Das stellt 
die Parteiendemokratie vor erhebliche Gefahren. Die Parteien sollen sich mit ihrem Politikangebot um die finan-
zielle Unterstützung durch ihre Parteimitglieder und nahestehende Bürgerinnen und Bürger, also Wählerinnen 
und Wähler, bemühen. Die Notwendigkeit betont auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG, a. a. O.). Unter-
nehmen sind aber keine Bürgerinnen und Bürger. Juristische Personen sind keine Wählerinnen und Wähler. 
Undemokratisch ist die Situation auch im Hinblick auf die Chancengleichheit der Parteien. Dass die Parteien 
mehr oder minder stark Unternehmen und einkommensstarke Spenderinnen und Spender anziehen, ist allgemein 
bekannt (vgl. nur www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000/2018). Un-
ternehmensspenden und Großspenden von Einzelpersonen verzerren die Chancengleichheit der Parteien.  
Undemokratisch ist, dass sich finanzstarke Personen mit sehr großen Spendensummen einen übermäßigen Ein-
fluss gegenüber anderen Menschen innerhalb der Parteien sichern können.   
Die Demokratiedefizite sind so gravierend, dass Verbotsregelungen angemessen sind. Die Annahme der Partei-
spenden von juristischen Personen ist daher ebenso wie beispielsweise in Frankreich ganz zu verbieten. Spenden 
von natürlichen Personen an Parteien sind auf 25.000 Euro pro Jahr zu begrenzen.  
Auch dieser Höchstbetrag hebt die Ungleichheit der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Spenderinnen und Spen-
der natürlich nicht auf. Aber er setzt der ungleichen Einflussnahme zumindest eine Obergrenze und verhindert 
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zugleich die Umgehung des neu einzuführenden Unternehmensspendenverbots. Nach Einschätzung des Bundes-
verfassungsgerichts kann schon durch eine Spende von etwa 10.000 Euro (20.000 DM) „maßgeblicher Einfluss 
auf die Politik einer Partei genommen werden“ (BVerfG, Urteil vom 9. April 1992 – 2 BvE 2/89, Rn. 171). Die 
Begrenzung der Spendensumme auf einen mehr als doppelt so hohen Betrag erscheint sachgerecht. 
Die Verbotsregelungen haben keine unangemessenen Folgen für die Finanzierung der Parteien. Aus verfassungs-
rechtlichen Gründen kann die Finanzierung zwar nicht staatlich ersetzt werden. Den betroffenen Parteien bleibt 
es aber unbenommen, durch eine größere Anzahl kleinerer Spenden von natürlichen Personen oder durch Spar-
maßnahmen die Lücke zu schließen.  
Der geforderte Gesetzentwurf muss als Folgeänderung die Transparenzvorgaben (Sofortveröffentlichungs-
schwelle für Spenden etc.) entsprechend anpassen. Die Bundesregierung sollte den Anlass nutzen, um weitere 
Probleme wie das Parteiensponsoring und die Umgehung der Transparenzvorschriften anzugehen. Auch die an-
haltenden AfD-Parteispendenskandale zeigen gesetzlichen Handlungsbedarf auf. 
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